
noch in diesem Jahr erfolgen. Das Inkrafttreten des 
Gesetzes ist unmittelbar nach der Verkündung vorge
sehen. was bei derartigen Strafgesetzen ungewöhnlich 
ist. Offensichtlich soll das Gesetz im Sog des sog. Sta
bilisierungsgesetzes schnell und unauffällig verabschie
det werden.
Die Auseinandersetzung mit den beiden vorliegenden 
Entwürfen, insbesondere aber mit dem Regierungsent
wurf eines 8. Strafrechtsänderungsgesetzes, ist erforder
lich, um die wahren Absichten und Hintergründe der 
„Reformbestrebungen“ aufzudecken und ihnen die Al
ternative einer demokratischen Neugestaltung der 
Staatsschutzbestimmungen entgegenzustellen. Die Ana
lyse der „Reform“ muß sich von drei grundlegenden 
Aspekten leiten lassen:
— von der neuen Situation in der Bundesrepublik, in 

der sich gegenwärtig der „Übergang zur formierten 
Gesellschaft“ als „Übergang zu einer neuen Phase zu
gespitzter Revanchepolitik“ vollzieht'4 5;

— von der westdeutschen Praxis der Gesinnungsver
folgung, die nach wie vor im schärfsten Widerspruch 
zu den friedlichen und demokratischen Interessen 
der Bevölkerung und zum Grundgesetz steht'1;

— von der Kontinuität der Entwicklung und dem stän
digen Ausbau des politischen Strafrechts West
deutschlands, eine Entwicklung, die beim 1. Straf
rechtsänderungsgesetz, dem sog. Blitzgesetz, von 
1951 beginnt und mit dem 8. Strafrechtsänderungs
gesetz offensichtlich eine neue Etappe erreicht.

Der SPD-Entwurf zur „Reform der Staatsschutz
bestimmungen“
In der Bundestagssitzung am 13. Januar 1966, in der 
die erste Beratung des von der SPD-Fraktion einge- 
brachten Gesetzentwurfs stattfand, wies der Abgeord
nete Dr. Dr. H e i n e m a n n  (SPD) auf das „intensive 
und allgemeine Unbehagen“ an dem politischen Straf
recht von 1951 hin, das „in den Übertreibungen, in den 
ungenauen Formulierungen und auch in der Handha
bung“ begründet liegt6. Er wandte sich insbesondere 
gegen die unbestimmte Fassung der Landesverratsvor
schriften, gegen die Strafschärfung bei allgemeinen 
Delikten, wenn diese aus „verfassungsfeindlicher Ab
sicht“ begangen wurden (§ 94 StGB), und gegen die 
Tatbestände des § 92 StGB (Staatsgefährdender Nach
richtendienst) und § 93 StGB (Staatsgefährdende Schrif
ten).
In der offiziellen Begründung des SPD-Entwurfs heißt 
es hierzu u. a.7:

4 Norden, Wohin steuert die Bundesrepublik? (Rede auf der 
internationalen Pressekonferenz am 29. Juni 1966), Berlin 1966, 
S. 6.
5 Vgl. hierzu Lutz Lehmann, Legal & opportun (Politische 
Justiz in der Bundesrepublik). (West-)Berlin 1966, S. 0:
„Nun ist es eine schlichte Tatsache, daß die mit den Gesetzen 
gegebenen Normen erst durch die Tätigkeit der Gerichte, die 
Spruchpraxis also, von Leben erfüllt werden. Dazu sei ein 
Wort des jetzigen CDU-Bundestags-Abgeordneten und ehe
maligen Generalbundesanwalts Dr. Max Güde zitiert, der ge
äußert hat: ,Die heutige politische Justiz judiziert aus dem 
gleichen gebrochenen Rückgrat heraus, aus dem das Sonder
gerichtswesen (Hitlers) zu erklären ist“ (Der Spiegel Nr. 28 
vom 5. Juli 1961, S. 25) ... Diese Justiz aber (die politische), 
die nichts anderes bedeutet als die Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln, ist an der halsbrecherischen Situation, in die 
sie geraten ist, nicht ganz unschuldig. Sie hat sich eingesetzt; 
zuerst gegen die schwache Demokratie von Weimar, dann 
blutig für die Nazi-Obrigkeit, und nun endlich für die er
starkende Bundesrepublik, wobei — trotz unterschiedlicher 
Qualität der gesetz- und rechtgebenden staatlichen Gewalt — 
die. Richtung, in der die politische Justiz in Deutschland die 
Verfolgung ansetzte, stets die gleiche blieb: Der Feind stand 
immer links.“
Zur Entwicklung der westdeutschen Rechtsprechung in politi
schen Strafsachen vgl. ferner Pfannenschwarz / Schneider. Das 
System der strafrechtlichen Gesinnungsverfolgung in West
deutschland, 2. Aufl., Berlin 1965; Pfannenschwarz, „Bemerkun
gen zur jüngsten Spruchpraxis des politischen Strafsenats des 
Bundesgerichtshofs“, NJ 1966 S. 244 ff.. 313 fl., 405 ff.
6 Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht der 14. Sit
zung am 13. Januar 1966, S. 573 ff.
? Die folgenden Zitate sind der Bundestags-Drucksache V/102 
entnommen.

„Eine zuweilen sehr weitgehende Auslegung dieser 
Strafnormen durch die Gerichte hat dazu beigetra
gen, die Bedenken gegen die geltenden Regelungen 
noch zu verstärken. Aus der großen Zahl der gegen 
das geltende politische Strafrecht und die politische 
Strafjustiz erhobenen Einwände seien nur die Dis
kussion um den Zeitungsaustausch, den privaten Ver
kehr zwischen Einwohnern der Bundesrepublik 
Deutschland und der SBZ (gemeint ist die DDR — 
K.—H. B.), den innerdeutschen Sportverkehr sowie 
schließlich die durch die ,Spiegel‘-Affäre ausgelöste 
Diskussion um den sogenannten publizistischen Lan
desverrat hervorgehoben.“

Nach seiner Begründung verfolgt der Entwurf angeb
lich das Ziel,

„das politische Strafrecht rechtsstaatlichen Anforde
rungen und den vom Grundgesetz festgelegten Gren
zen anzupassen, ohne dabei den notwendigen Schutz 
der Bundesrepublik Deutschland und ihrer verfas
sungsmäßigen Ordnung zu vernachlässigen. Durch 
Konkretisierung und Neufassung zu unbestimmter, 
zu weitgehender oder zu weit ausgelegter Tatbe
stände soll die teilweise extensive Praxis der poli
tischen Strafjustiz auf das kriminalpolitisch notwen
dige und rechtsstaatlich vertretbare Maß zurückge
führt werden. Einige überflüssige Bestimmungen, die 
seit ihrer Einfügung in das Strafgesetzbuch keine Be
deutung erlangt haben, sind zu streichen, weil es mit 
dem Geist unserer freiheitlichen Ordnung nicht ver
einbar erscheint, über das Notwendige hinaus Straf
tatbestände zu schaffen.“

Tatsächlich enthält der SPD-Entwurf eine Anzahl von
Verbesserungen. Unter anderem wird vorgeschlagen,
insbesondere im Abschnitt „Staatsgefährdung“ des gel
tenden westdeutschen StGB eine Anzahl von Bestim
mungen ersatzlos zu streichen, so beispielsweise
— § 90 (Staatsgefährdende Sabotage) mit der Begrün

dung:
„Die Vorschrift richtet sich unter dem Gesichtspunkt 
der staatsgefährdenden Sabotage u. a. gegen den Streik 
und die Aussperrung, auch wenn sie rechtmäßig 
sind. Dadurch kann die Ausübung dieser Rechte un
möglich gemacht werden, wenn Streik und Aussper
rung zufällig mit verfassungsfeindlichen Bestre
bungen Zusammentreffen und die Streikenden davon 
Kenntnis haben, daß ihre Handlungen jene Bestre
bungen objektiv unterstützen. § 90 geht damit weit 
über das im Staatsschutzrecht Notwendige hinaus. 
Seine Tathandlungen sind unscharf abgegrenzt, so daß 
die Gefahr begründet wird, daß die Anwendung der 
Bestimmung ins Uferlose führt.“

— § 93 (Staatsgefährdende Schriften) mit der Begrün
dung:

„Er kann ein Hemmnis für den innerdeutschen Zei
tungsaustausch darstellen und die im Grundgesetz 
verankerte Informationsfreiheit verletzen, da eine 
eindeutige Grenze zwischen staatsgefährdenden 
Schriften im Sinne des § 93 und zulässiger Ausübung 
der Meinungsfreiheit durch kritische Äußerungen nur 
schwer zu ziehen ist und vom jeweiligen politischen 
Standpunkt aus verschieden beurteilt werden kann. 
Die strafrechtliche Würdigung derartiger Schriften 
kann die Justiz dazu zwingen, ihre Grenzen zu über
schreiten.“

— § 94 (Strafschärfung bei staatsfeindlicher Absicht) 
mit der Begründung:

„Die Bestimmung ist entbehrlich, weil der Strafrah
men in den in ihr aufgeführten Vorschriften des all
gemeinen Strafrechts ausreicht. Die vorgesehene 
Zuchthausstrafe an Stelle der sonst angedrohten Ge
fängnisstrafe ist von der bisherigen Praxis bei poli
tischen Überzeugungstätern nie ausgesprochen wor
den.
Die bisherige praktische Auswirkung der Vorschrift 
wird weniger durch Art und Höhe der Strafe als 
durch die Umwandlung der Natur der in ihr ausge
führten Delikte von Vergehen zu Verbrechen be-
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